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Krankschreibungen
Erkranken Sie in der Schwangerschaft, 
ist zu unterscheiden, ob die Krank-
schreibung schwangerschaftsbedingt 
ist oder nicht. Eine Erkältung ist in der 
Regel nicht schwangerschaftsbedingt, 
während Kreislaufprobleme oder 
andauernde Übelkeit durchaus auf die 
Schwangerschaft zurückgeführt wer-
den können. Zu beachten ist, dass sich 
eine länger andauernde Krankheit, die 
nicht schwangerschaftsbedingt ist, 
nachteilig auf die Berechnung des 
Elterngeldes auswirken kann, da sich 
der Elterngeldanspruch aus dem 
Durchschnittsverdienst der letzten  
12 Monate vor Beginn der Schutzfrist 
errechnet. Krankengeld, das Sie mögli-

cherweise bei länger andauernder 
Krankheit beziehen, wird nicht in die 
Berechnung einbezogen.
Die Zeit, in denen eine schwanger-
schaftsbedingte Erkrankung, die durch 
den behandelnden Arzt oder der Ärztin 
attestiert wurde, vorlag, wird bei der 
Bestimmung der Berechnungsgrund-
lage des Elterngeldes nicht mitgezählt. 
Statt dessen werden Zeiten mit 
Arbeitseinkommen für die Berechnung 
zugrundegelegt. Bei Erkrankungen, die 
ein schwangerschaftsbedingtes Be-
schäftigungsverbot zur Folge haben, 
erhält die Schwangere ihren Durch-
schnittsverdienst als Mutterschutz-
lohn und dieser wird bei der Berech-
nung des Elterngeldes berücksichtigt.
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Schwangerschaft und Mutterschutz

Beratung
Lassen Sie sich kostenfrei beraten und 
nutzen Sie das Informations- und 
Betreuungsangebot von Beratungs-
stellen für Familienplanung, Sexualität 
und Schwangerschaft in kommunalen 
Gesundheitsämtern. 
Sie haben einen Rechtsanspruch auf 
diese Beratungen. Adressen aner-
kannter Schwangerschaftsberatungs-
stellen finden Sie hier:
www.masf.brandenburg.de > Familie, 
Gleichstellung, Frauen > Frauen in 
besonderen Lebenslagen > Adressen 
der Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen > Anerkannte Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstellen

Was Sie jetzt 
ERLEDIGEN sollten:

Meldung beim Arbeitgeber bzw. bei 
der Arbeitgeberin 
Melden Sie so früh wie möglich im 
eigenen Interesse Ihre Schwanger-
schaft, um die geltenden Mutter-
schutzbestimmungen wirksam wer- 
den zu lassen. Hierzu gehört insbe-
sondere der sofortige Kündigungs-
schutz. Verlangt die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber eine gesonderte 
Bescheinigung über die Schwanger-
schaft, muss sie oder er die Kosten für 
die Bescheinigung tragen.

http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=20391&template=lis_adressen_tab&_sortfolge=kreise&__ariadne=&__ariadne=14260;14105
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1. Elternzeit planen

Planen Sie den Wiedereinstieg vor dem 
Ausstieg! Während der Mutterschutz-
zeit werden Sie vermutlich nicht arbei-
ten, überdies gilt das Beschäftigungs-
verbot 8 Wochen nach der Geburt. Viele 
Eltern möchten im Anschluss daran 
ihr Kind weiterhin selbst betreuen. 
Elternzeit und Elterngeld ermöglichen 
Ihnen zahlreiche Gestaltungsvarianten 
dafür.
Das Wohlergehen Ihres Kindes spielt 
die größte Rolle und wird Ihre volle 
Aufmerksamkeit erfordern. Vielleicht 
nutzen Sie die familienbedingte Aus-
zeit für Überlegungen, wie Sie die 
neuen familiären Aufgaben und Ihre 
künftige Berufstätigkeit miteinan-
der vereinbaren können. Planen Sie 
gemeinsam mit Ihrem Partner, denn 
beide Eltern haben die Möglichkeit, 
Elternzeit zu beanspruchen.
Beziehen Sie in diese Überlegungen 
auch die Sicht Ihres Arbeitgebers bzw. 
Ihrer Arbeitgeberin mit ein. 

Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgebe-
rin hat die Aufgabe, die betrieblichen 
Abläufe zu sichern – auch in Ihrem 
Interesse. Ebenso ist es für Sie not-
wendig, einen Weg zu finden, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Die Inter-
essenlagen sollten von allen Seiten 
deutlich formuliert werden, um auch 
die Sicht des Gegenübers zu verste-
hen. Machen Sie Ihrem Arbeitgeber 
bzw. Ihrer Arbeitgeberin konkrete Vor-
schläge zur Gestaltung der Elternzeit 
und zur Rückkehr.

Elternzeit gemeinsam nehmen
Elternzeit kann gemeinsam oder nach-
einander genommen werden. Eltern-
geld wird ebenfalls beiden Elternteilen 
gezahlt, wenn beide Elternteile min-
destens zwei Monate Elterngeld bean-
spruchen. Väter übernehmen gern 
eine aktive Rolle im Alltag mit ihren 
Kindern. Inzwischen vertrauen Mütter 
darauf, dass sich die Väter ebenso gut 
um Kinder kümmern können. 

Kurz vor und nach der Geburt erscheint 
es Ihnen möglicherweise noch heikel, 
einen langfristigen Plan zu erstellen, da 
Sie noch nicht genau wissen, wie sich 
Ihr Leben verändern wird – unerheb-
lich, ob es Ihr erstes oder ein weiteres 
Kind ist. Ein Plan bietet jedoch Orien-
tierung und hält Sie handlungsfähig.
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Was sollen Sie nun planen?
Einige Fragen, die für Ihre Überle-
gungen hilfreich sind:
•	 Wie lange wollen Sie Ihre Zeit der 
Familienarbeit widmen?
•	 In welchem Umfang wollen Sie nach 
der Familienzeit arbeiten? 
•	 Welche langfristigen Effekte hat die 
familienbedingte berufliche Auszeit 
( z. B. durch Änderungen im Arbeitsum-
feld, weitere berufliche Entwicklungs-
schritte, Entwicklung des Kindes und 
der Partnerschaft )?
•	 Wie wollen Sie sich Erwerbstätig-
keit und Familienarbeit in der Partner-
schaft teilen ( z. B. Einverdienermodell, 
partnerschaftliche Teilung mit Teilzeit-
arbeit )? 
•	 Welche Möglichkeiten gibt es, um 
die Betreuung des Kindes sicherzustel-
len ( z. B. Krippe, Kita, Tagesmutter / Ta-
gesvater, Au pair )?

Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit haben grund-
sätzlich Eltern, deren Ehe- und Lebens-
partnerinnen und -partner sowie 
Adoptiv- und Pflegeeltern, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen. Sie müssen 
mit dem Kind in einem Haushalt leben 
und dieses betreuen.
Bei fehlender Sorgeberechtigung muss 
der sorgeberechtigte Elternteil zustim-
men. In Härtefällen können auch Ver-
wandte Elternzeit für ihre Nichten, 
Neffen, Geschwister oder Enkelkinder 
nehmen.
Der Anspruch auf Elternzeit besteht 
für jeden Elternteil grundsätzlich bis 
zum dritten Lebensjahr des Kindes, 
wobei die Mutterschutzfrist auf diese 
Maximaldauer angerechnet wird. Väter 
haben diesen Anspruch ab Geburt des 
Kindes und können mit der Mutter 
gleichzeitig oder unabhängig von ihr 
Elternzeit nehmen. 

Elternzeit und Elterngeld

Elternzeit und Elterngeld
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Die Beschäftigten müssen die Eltern-
zeit bis spätestens 7 Wochen vor 
deren Beginn schriftlich bei ihren 
Arbeitgeberinnen oder ihren Arbeitge-
bern beantragen. Mit dem Antrag der 
Elternzeit legen sich die Eltern fest, für 
welche Zeiträume innerhalb von zwei 
Jahren Elternzeit genommen werden 
soll. Spätere Änderungen dieser Festle-
gung ( Verlängerung oder Verkürzung ) 
bedürfen der Zustimmung des Arbeit-
gebers oder der Arbeitgeberin.

Bis zu 12 Monate – das sogenannte 
dritte Jahr – können mit Zustimmung 
der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers 
zu einem späteren Zeitpunkt genom-
men werden ( max. bis zum vollendeten  
8. Lebensjahr des Kindes ). 
Die Übertragung muss bis zum  
3. Lebensjahr des Kindes beantragt 
werden, sonst verfällt der Anspruch. 

Großeltern können eine sogenannte 
„Großelternzeit“ beantragen, wenn ihr 
Kind zum Zeitpunkt der Geburt des 
Enkelkindes minderjährig und / oder in 
der Ausbildung ist. Ein Studium wird 
der Ausbildung gleichgesetzt. Das 
Elterngeld für die betreuenden Groß-
eltern orientiert sich allerdings am 
Einkommen der minderjährigen Eltern.

Bitte BEACHTEN Sie: 

Sie dürfen während der gesamten 
Dauer der Elternzeit max. 30 Stunden 
pro Woche erwerbstätig sein ( siehe 
auch Seite 30 ). Das gilt auch für die 
Zeit während des Elterngeldbezuges, 
wobei das Einkommen auf das Eltern-
geld angerechnet wird.
Eltern in Elternzeit haben Kündi-
gungsschutz. Wenn die Elternzeit in 
mehrere Zeitabschnitte aufgeteilt 
wird, besteht kein Kündigungsschutz 
zwischen den Monaten, in denen 
Elternzeit genommen wird.
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2. Elterngeld                      
– gut informiert

Anspruch auf Elterngeld haben Mütter 
und Väter, deren Ehe- und Lebenspart-
nerinnen und -partner sowie Adop-
tiveltern, die mit dem Kind in einem 
Haushalt leben, dieses betreuen und 
max. 30 Std. pro Woche erwerbstätig 
sind. Auch Großeltern erhalten bei der 
Betreuung des Enkelkindes Elterngeld. 
Es orientiert sich aber am Einkommen 
der leiblichen Eltern des Enkelkindes. 
Elterngeld wird dem betreuenden 
Elternteil als Entgeltersatz gezahlt. Es 
beträgt 67 % des vor der Geburt des 
Kindes durchschnittlich monatlich 
verfügbaren bereinigten Nettoein-
kommens, mindestens 300 EUR und 
höchstens 1.800 EUR. Die Berech-
nungsgrundlage bildet das Arbeits-
einkommen der letzten 12 Monate vor 
Geburt des Kindes bzw. vor der Mut-
terschutzfrist. 

Die Dauer der Zahlung beträgt maxi-
mal 12 Monate. Wenn beide Eltern 
Elternzeit nehmen, werden maximal 
14 Monate Elterngeld gezahlt. Es müs-
sen mindestens 2 Monate Elterngeld 
pro Elternteil in Anspruch genommen 
werden. 

Alleinerziehende Eltern haben einen 
Anspruch auf 14 Monate Elterngeld. 
Elterngeld muss in den ersten  
12 bzw. 14 Lebensmonaten des Kindes 
genommen werden.

Das Elterngeld kann von Mutter und 
Vater zur gleichen Zeit in Anspruch 
genommen werden und die Eltern 
können die Anzahl der Monate frei 
untereinander aufteilen. Wichtig zu 
beachten ist, dass nicht in Kalender-
monaten gerechnet wird, sondern in 
Lebensmonaten des Kindes. ( Wenn 
ein Kind beispielsweise am 7. März 
geboren wird, beginnt der 2. Lebens-
monat des Kindes und somit der  
2. Bezugsmonat des Elterngeldes am  
7. April usw. ). 
Eine Streckung des Elterngeldes 
ermöglicht eine Auszahlung über 
einen verlängerten Zeitraum, also bis 
zu 24 bzw. 28 Monaten. Sie erhalten 
für diesen Zeitraum jeweils die Hälfte 
des monatlichen Auszahlungsbetrages, 
den Sie für max. 12 bzw. 14 Monate 
erhalten hätten.

Elternzeit und Elterngeld
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Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich 
das Elterngeld um 300 Euro je Kind. Es 
gibt einen Geschwisterbonus in Höhe 
von 10 % des Elterngeldes ( mind.  
75 Euro ) für das ältere Geschwister-
kind bis zur Vollendung des 3. Lebens-
jahres. Bei mehr als zwei Kindern wird 
der Geschwisterbonus gezahlt, wenn 
mind. zwei Kinder das 6. Lebensjahr 
nicht vollendet haben.

Elterngeld und Elternzeit sind von-
einander unabhängige Rechtsansprü-
che und auch getrennt zu beantra-
gen. Viele Beschäftigte beanspruchen 
Elternzeit und Elterngeld gleichzeitig, 
wenn die Anspruchsvoraussetzungen 
gemäß Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz gegeben sind.

Das Elterngeld wird schriftlich bei 
der Elterngeldstelle des zuständi-
gen Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt ( meist Jugendamt ) beantragt. 
Rückwirkende Zahlungen werden für 
maximal 3 Monate vor Antragstel-
lung geleistet. Als Eltern können Sie 
das Elterngeld gemeinsam oder jeder 
Elternteil für sich beantragen.

Der Antragsvordruck enthält Angaben 
über die beizufügenden Bescheini-
gungen.
Den Antrag für das Land Brandenburg 
finden Sie hier:
www.masf.brandenburg.de > Familie, 
Gleichstellung, Frauen > Familienpo-
litik > Familienförderung > Bunde-
selterngeld- und Elternzeitgesetz 
( BEEG )

Mit dem Elterngeldrechner können Sie 
vorab ermitteln, wie viel Elterngeld Sie 
erhalten werden.
www.bmfsfj.de > Service > Online-
Rechner

Möchten Sie in der Zeit des Bezuges 
von Elterngeld in Teilzeit arbeiten, 
besteht ein Anspruch auf Elterngeld 
von 67 % des Differenzbetrages zwi-
schen dem vor und dem nach der 
Geburt zu berücksichtigenden Ein-
kommens. 

Über erweiterte Möglichkeiten, Eltern-
geld in Teilzeit zu nehmen und die 
Bezugsdauer zu verlängern wird zur-
zeit debattiert. Das Ergebnis stand zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung dieser 
Broschüre noch nicht fest.

Bitte BEACHTEN Sie:

Das Elterngeld wird nach dem durch-
schnittlichen Nettolohn der letzten 
12 Monate vor der Geburt bzw. der 
Mutterschutzfrist berechnet, wobei 
Lohnersatzleistungen wie Kranken-
geld und Kurzarbeitergeld NICHT mit 
in die Berechnung einfließen! Es gibt 
einen Unterschied zwischen einer 
Krankschreibung, bei der Krankengeld 
gezahlt wird und einem schwanger-
schaftsbedingten Beschäftigungs-
verbot, bei dem Mutterschutzlohn 
gezahlt wird und der keine Lohner-
satzleistung darstellt.

Steuerklassenwahl bei
Ehepaaren
Zusammen veranlagte Eheleute kön-
nen bei der Lohnsteuer zwischen den 
Steuerklassenkombinationen IV / IV und 
III / V wählen. Die Kombination von 
III / V ist geeignet, wenn innerhalb der 
Partnerschaft ein Einkommen deutlich 
höher ist als das andere, da in diesem 
Fall der steuerliche Vorteil des Ehe-
gattensplittings schon während des 
laufenden Jahres durch die geringere 
Besteuerung in Steuerklasse III gilt.

Bitte BEACHTEN Sie:

Die Höhe von Mutterschaftsgeld und 
Elterngeld richtet sich nach dem 
durchschnittlichen Nettoverdienst vor 
der Geburt und kann durch die Steu-
erklassenwahl beeinflusst werden.

2

Elternzeit und Elterngeld

http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm1.c.372382.de&_siteid=9
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/rechner.html
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3. Qualifikation und          
Erfahrungswissen sichern

In der heutigen Arbeitswelt verändern 
sich die Arbeitsmittel und -abläufe 
schnell. Denken Sie daran, wie oft es 
neue Kolleginnen und Kollegen gibt, 
Ansprechpersonen wechseln, wie häu-
fig sich Computeranwendungen oder 
auch Gesetze verändern. Es ist daher 
wichtig, auf dem Laufenden zu blei-
ben, damit die spätere Rückkehr an 
den Arbeitsplatz gut gelingt.

Bleiben Sie in Kontakt 
Melden Sie sich regelmäßig bei Ihren 
Vorgesetzten, besuchen Sie Kolle-
ginnen und Kollegen gelegentlich, 
auch – so das möglich ist – mit Ihrem 
Kind. Vielleicht haben Sie die Möglich-
keit, an betrieblichen Veranstaltungen 
teilzunehmen. Prüfen Sie die Aus-
sichten, sich in der Elternzeit weiter-
zuqualifizieren. All dies hat den Vorteil, 
dass Sie weiterhin im Unternehmen 
präsent sind.
Im Land Brandenburg werden Quali-
fizierungen gefördert, z. B. Bildungs-
scheck. Sprechen Sie Ihre Arbeitgebe-
rin bzw. Ihren Arbeitgeber darauf an 
oder erkundigen Sie sich bei uns.

Zu Möglichkeiten über Qualifizie-
rung und Fortbildung in der Eltern-
zeit informieren die Internetseiten der 
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit 
und die der Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg.
www.wdb-brandenburg.de

Sofern es eine Mitarbeiterzeitung oder 
regelmäßige Mitarbeiterinformationen
gibt, bitten Sie darum, dass Ihnen diese 
nach Hause gesandt werden.

2
Es gibt auch die Möglichkeit, während 
der Elternzeit Kurzeinsätze zu über-
nehmen, wenn zum Beispiel Kollegen 
und Kolleginnen wegen Urlaub oder 
Krankheit vertreten werden sollen. In 
solchen Situationen entlasten Sie den 
Betrieb und bleiben selbst mit den 
Arbeitsabläufen vertraut. 

Es stärkt Ihr Selbstvertrauen, wenn Sie 
nach einigen Monaten Elternzeit wie-
der im Arbeitsleben bestehen können. 
Diese Kurzeinsätze sind eine geeignete 
„Prüfung“ für die spätere Rückkehr in 
den Berufsalltag. 

Was Sie jetzt 
ERLEDIGEN sollten: 

Gespräch mit der bzw. dem Vorge-
setzten: Vereinbaren Sie einen Termin 
für ein Personalgespräch, sobald Sie
wissen, wie Ihr Berufsleben in Zukunft 
aussehen soll. 
Überlegen Sie gemeinsam, was um-
setzbar ist und wie eine für beide Sei-
ten zufriedenstellende Gestaltung 
erreicht werden kann.

Elternzeit und Elterngeld

http://www.wdb-brandenburg.de/index.php
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1. Arbeitszeit – flexibel oder 
reduziert

Teilzeitarbeit in der Elternzeit
Während der Elternzeit, auch in der Zeit 
des Bezuges von Elterngeld, besteht 
für Beschäftigte ein Anspruch auf 
Teilzeitarbeit von maximal 30 Stunden 
wöchentlich, wenn die Anspruchs-
voraussetzungen nach Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz ( BEEG § 15  
Abs. 7 ) gegeben sind. 
Dieser Anspruch auf Teilzeitarbeit 
besteht, wenn das Anstellungsverhält-
nis ein halbes Jahr besteht und das 
Unternehmen mehr als 15 Beschäf-
tigte hat. Der Anspruch ist dem Unter-
nehmen mindestens sieben Wochen 
vor Beginn der Tätigkeit schriftlich 
mitzuteilen. Die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber muss dann binnen  
4 Wochen zustimmen oder Gründe 
nennen, warum eine Teilzeitbeschäfti-
gung im Unternehmen nicht möglich 
ist. 
Über die Arbeitszeit und deren Ver-
teilung müssen Unternehmen und 
Beschäftigte eine gegenseitige Verein-
barung treffen. Auch für die Dauer der 
Teilzeitarbeit in der Elternzeit besteht 
Kündigungsschutz.

Teilzeitarbeit nach der Elternzeit
In der Phase der Rückkehr von Eltern 
nach der Familienzeit ist die Flexibili-
sierung von Arbeitszeit eine Möglich-
keit, Beruf und Familie zu vereinbaren. 
In vielen Studien und Arbeitnehmerbe-
fragungen erhält der Punkt „familien-
freundliche Arbeitszeiten“ die meisten 
Nennungen. 
Je nach Stellenbeschreibung und der 
individuellen Arbeitssituation lassen 
sich entsprechende Arbeitszeitmodelle 
finden. Teilzeitregelungen gehen von 
einem partnerschaftlichen Verständnis 
der arbeitsrechtlichen Beziehungen 
zwischen Beschäftigten und Arbeit-
geberinnen bzw. Arbeitgebern aus. Sie 
sollten gemeinsam zu einer für alle 
Beteiligten vernünftigen Lösung der 
Arbeitszeitgestaltung kommen. 

Möchten Sie die Arbeitszeit reduzieren, 
haben Sie keinen Rechtsanspruch spä-
ter wieder in Vollzeit zu arbeiten; diese 
Reduzierung ist dann dauerhaft. Wenn 
Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin 
der Reduzierung zustimmt, dann kann 
diese befristet werden. 

3

Formen der familiengerechten Arbeitsorganisation

Es ist empfehlenswert einen Zusatz 
zum bestehenden Arbeitsvertrag 
schriftlich aufzunehmen. Es gibt 
unterschiedliche Möglichkeiten der 
Arbeitszeitgestaltung und des zeitlich 
gestaffelten Wiedereinstiegs. Die Teil-
zeitarbeit in und nach der Elternzeit ist 
eine Variante, die es den Beschäftigten 
erleichtert, in das Arbeitsleben zurück-
zukehren.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige 
Arbeitszeitmodelle:

Gleitzeit
Gleitzeitregelungen legen im Regel-
fall eine sogenannte Kernzeit fest 
( etwa 09:00 – 15:00 Uhr ), in der alle 
Arbeitskräfte anwesend sind ( klas-
sische Gleitzeit ). Die Beschäftigungs-
zeiten vor und nach der Kernzeit sind 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
überlassen, doch müssen sie sich ins-
gesamt an die vereinbarte Wochen-
Arbeitszeit halten.
Auch Pausenzeiten können unter 
Umständen flexibel in Lage und Länge 
gestaltet werden, um unvorherge-
sehene oder regelmäßige familiäre 
Verpflichtungen mit der Berufstätig-
keit verbinden zu können.

Formen der familiengerechten 
Arbeitsorganisation
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3
Teilzeit
Teilzeitarbeit ist vereinbart, wenn 
die Arbeitszeit geringer ist als die 
betriebliche Regelarbeitszeit: Teilzeit 
ist demzufolge nicht zwingend ein 
„Halbtagsjob“ mit einer 20-Stunden-
Woche, sondern kann sich auch im 
Bereich von beispielsweise 80 % der 
Regelarbeitszeit bewegen. Der Durch-
schnitt der gewünschten Erwerbsstun-
den liegt Untersuchungen zufolge bei 
Frauen und Männern mit Familienauf-
gaben bei ca. 31 Stunden pro Woche. 
Es gibt den Begriff „Vollzeit-Light“ für 
vollzeitnahe Teilzeitarbeit ( zwischen 
30 und 40 Stunden / Woche ).

Arbeitszeitkonten
Arbeitszeitkonten registrieren alle 
Abweichungen von der Regelarbeitszeit 
und können durch Freizeit oder Geld 
ausgeglichen werden. Hierzu zählen 
neben der Gleitzeit auch Monats- und 
Jahresarbeitskonten. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, die Arbeitszeitangebote 
Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihres Arbeit-
gebers mitzugestalten.

Formen der familiengerechten Arbeitsorganisation

Vertrauensarbeitszeit
Im Zuge der Vertrauensarbeitszeit 
wird auf eine formale Zeiterfassung 
verzichtet. Entscheidend für die Leis-
tungsbeurteilung ist das Ergebnis, 
nicht die Anwesenheit. Die Angestell-
ten haben ein hohes Maß an Eigenver-
antwortung. Dies kann zu einer opti-
malen Vereinbarkeit führen, aber auch 
zum „Arbeiten ohne Ende“, wenn die 
Ergebniserwartung zu hoch und / oder 
nicht beeinflussbar ist.

Lebensarbeitszeit
Lebensarbeitszeitkonten werden in 
Forschung und Politik viel diskutiert. 
Ziele dieses Modells:
•	 eine Möglichkeit schaffen, dass 
Beschäftigte Mehrarbeit für einen vor-
gezogenen Renteneintritt ansparen
•	 eine Entzerrung der sogenannten 
„Rush-Hour“ des Lebens ( Zusammen-
fall von Familiengründungsphase und 
Berufseintritt / Karriereaufstieg ).
In Betrieben wird dieses Modell bisher 
kaum umgesetzt, da die rechtliche und 
finanzielle Ausgestaltung gesetzlich 
noch nicht geregelt ist.
http://bundesrecht.juris.de/tzbfg/
index.html

Sonderurlaub
Sonderurlaub, der unbezahlt gewährt 
wird, kann in Ausnahmesituationen 
eine große Unterstützung für Beschäf-
tigte sein.

http://bundesrecht.juris.de/tzbfg/index.html
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2. Flexible Arbeitsorte – das 
Ergebnis zählt

Die Kommunikationstechnik eröff-
net viele Möglichkeiten, nicht nur 
am Firmensitz zu arbeiten, sondern 
auch an anderen Orten. Es ist mög-
lich, Arbeitsaufgaben von zu Hause 
aus zu erledigen. Dies kann im Alltag 
eine Erleichterung sein. Sie können 
die für Sie günstigsten Zeiten nutzen, 
um berufliche Aufgaben zu erledigen. 
Oder Sie nutzen die Abendstunden, um 
Arbeiten zu erledigen. 
Das Arbeiten von zu Hause bietet 
Ihnen eine größere Flexibilität und 
erspart Ihnen unter Umständen Wege-
zeiten. Überlegen Sie, ob dies für Sie 
eine Möglichkeit ist. 
Folgende Fragen sind dabei möglicher-
weise hilfreich: 

•	 Kann Ihre Tätigkeit ganz oder teil-
weise ortsunabhängig organisiert 
werden? Für einige Tätigkeiten ist dies 
unproblematisch. Ein solches Arbeits-
modell ist kaum zu gestalten, wenn 
Sie in der Produktion arbeiten oder 
direkten Kundenkontakt haben.

•	 Halten Sie es für realistisch, zu Hause 
die Ruhe zu finden, um Ihre Arbeit zu 
erledigen? Sofern Sie mehrere Kin-
der in unterschiedlichen Altersstufen 
haben, könnte es schwierig sein, Zeiten 
zu finden, in denen Sie nur ausnahms-
weise gestört werden.
•	 Wie kann die Kommunikation zu 
Vorgesetzten, Kolleginnen und Kolle-
gen sichergestellt werden? 

Wenn Sie an diesem Modell Interesse 
haben und es in Ihrem Betrieb grund-
sätzlich für möglich halten, dort aber 
noch keine gängige Praxis ist, dann 
trauen Sie sich und reden Sie mit Ihren 
Vorgesetzten über eine derartige Ver-
änderung.

Wesentliche Formen der Telearbeit:

Teleheimarbeit
Der Arbeitsplatz ist regulär und dauer-
haft in den Wohnräumen des Arbeit-
nehmers bzw. der Arbeitnehmerin ein-
gerichtet. Am Unternehmensstandort 
gibt es keinen Arbeitsplatz für derart 
Beschäftigte. Allerdings erfolgt die 
Kommunikation mit Vorgesetzten 
und Kollegen nur über die technische 
Infrastruktur, es besteht die Gefahr der 
betrieblichen Isolation.

3

Formen der familiengerechten Arbeitsorganisation

Alternierende Telearbeit
Der bzw. die Angestellte arbeitet teils 
zu Hause und teils in den Räumen des 
Unternehmens. Parallel zum Arbeits-
platz in den Wohnräumen des Arbeit-
nehmers bzw. der Arbeitnehmerin 
besteht auch im Unternehmen ein 
Arbeitsplatz, den sich ggf. auch meh-
rere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nach Absprache teilen kön-
nen. Hierbei handelt es sich um eine 
verbreitete Form der Telearbeit.

Mobile Telearbeit
Hier ist der Arbeitsort komplett flexi-
bel, das heißt, der oder die Beschäf-
tigte verfügt über einen Laptop, so 
dass sowohl zu Hause als auch bei 
Kundinnen und Kunden oder in der 
Firma gearbeitet werden kann. Dabei 
ist ein externer Zugriff auf das Unter-
nehmensnetzwerk möglich. Diese 
Form der Telearbeit wird insbesondere 
von Berufsgruppen mit häufiger Reise- 
tätigkeit, wie Vertreterinnen und Ver-
treter oder Beraterinnen und Berater 
praktiziert. Die betriebliche Anbindung 
sollte gewährt werden.
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Eine vertrauensvolle und qualitativ 
gute Kinderbetreuung ist die Voraus-
setzung, damit Eltern konzentriert 
arbeiten können. Kinder benötigen 
für ihre Entwicklung Kontaktmöglich-
keiten zu anderen Kindern und viel-
fältige Aktivitätsangebote. Gerade für 
Kleinkinder ist eine passende Kinder-
betreuung zur gesunden Entwicklung 
entscheidend. Welche Kinderbetreu-
ung ist die richtige? Diese Frage lässt 
sich pauschal nicht beantworten, denn 
was „richtig“ ist, ist so individuell wie 
Ihr Kind und Sie selbst.

Kindertagesstätte
Hierbei handelt es sich um eine Betreu-
ungsform mit ganztägiger Betreuung 
( ca. 06:00 bis 18:00 Uhr ), die neben 
dem Kindergarten häufig auch Krip-
pen- und Hortbetreuung anbietet.

Kindergarten
In der Regel werden Kinder ab 3 Jah-
ren bis zum Schuleintritt aufgenom-
men. Die Betreuungszeiten werden 
entsprechend des Kitagesetzes des 
Landes Brandenburg vereinbart – je 
nach Bedarf: ganztägig ( ca. 06:00 bis 
ca. 18:00 Uhr ), vormittags oder ver-
längerter Vormittag.

Kinderkrippe
Eine Kinderkrippe nimmt Kinder im 
Alter bis zu 3 Jahren auf. Die Betreu-
ungszeiten richten sich nach dem 
Bedarf. In der Regel werden Betreu-
ungszeiten analog zu den Öffnungs-
zeiten des Kindergartens angeboten. 
Eine Checkliste zur Suche nach einer 
geeigneten Betreuung für Kinder unter 
drei Jahren finden Sie hier:
www.bertelsmann-stiftung.de > 
Gesellschaft > Familienfreundliche 
Gesellschaft > Kinderbetreuung

Kinderhort
Der Kinderhort nimmt Kinder zwischen 
6 und 12 / 13 Jahren auf. Der Hort bie-
tet die Möglichkeit, Kinder vor und 
nach der Schule betreuen zu lassen. 
Dort werden den Kindern neben der 
Hausaufgabenbetreuung auch andere 
Bildungsangebote offeriert.

4

Kinderbetreuung – Das Kind in besten Händen wissen

Kindertagespflege: 
Tagesmütter und Tagesväter
Es handelt sich um eine Form der fami-
lienergänzenden Betreuung, Bildung 
und Erziehung. Die Betreuungszeit 
kann in dieser Betreuungsform indivi-
duell vereinbart werden. In der Regel 
wird die Tagespflege im Haushalt der 
Betreuungsperson angeboten, kann 
aber auch im Haushalt der Eltern erfol-
gen. Tagesmütter und -väter betreuen 
oftmals mehrere Kinder in einer fami-
lienanalogen Form.

Au-pair
Ausländische Jugendliche und junge 
Erwachsene werden im eigenen Haus-
halt aufgenommen, unterstützen 
stundenweise die Betreuung der Kin-
der und übernehmen leichte Hausar-
beiten. Sie erhalten von den Gasteltern 
ein Taschengeld und besuchen eine 
Sprachschule.

Betrieblich unterstütze 
Kinderbetreuung
Es gibt verschiedene Angebote, die 
Betriebe ihren Angestellten machen 
können, um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu unterstützen, 
wie beispielsweise Betriebskindergär-
ten, Belegplätze in Kindertagesein-
richtungen, Vermittlung von Pflege-
personal oder Eltern-Kind-Zimmer im 

Betrieb. Über diese und weitere Mög-
lichkeiten informieren wir in unserer 
Broschüre „Starke Unternehmen für 
Familien“, die Sie kostenlos bei uns 
anfordern können. Selbstverständlich 
stehen wir auch Ihrem Arbeitgeber 
oder Ihrer Arbeitgeberin mit unserem 
Beratungsangebot zur Verfügung.

Rechtsanspruch
Im Land Brandenburg haben Kinder 
bis zum vollendeten 3. Lebensjahr und 
Kinder bis zur 6. Schuljahrgangsstufe 
einen Rechtsanspruch auf Betreu-
ung, wenn es die familiäre Situation 
Tagesbetreuung erforderlich macht 
( insbesondere Erwerbstätigkeit, häus-
liche Abwesenheit auf Grund von 
Erwerbssuche, Aus- und Fortbildung 
der Eltern oder ein besonderer Erzie-
hungsbedarf ). Der Rechtsanspruch hat 
folgenden Umfang:
•	 vom vollendeten 3. Lebensjahr bis 
zur Einschulung in jedem Fall auf min-
destens 6 Stunden Betreuung in einer 
Kindertagesstätte 
•	 im Grundschulalter einen Betreu-
ungsanspruch von mindestens 4 Stun-
den

Kinderbetreuung – 
Das Kind in besten Händen wissen

Informationen

zur Kinderbe-

treuung

erhalten Sie beim

Jugendamt, der

Gemeinde oder

Trägern der Kitas

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-95C4BCE3-A4B991DA/bst/hs.xsl/496.htm
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Antragstellung
Erkundigen Sie sich in der Kinderta-
gesstätte, in der Sie Ihr Kind unter-
bringen wollen, welche Behörde für 
Sie zuständig ist ( Jugendamt oder 
Gemeinde ). Dort erfahren Sie, ob für 
Ihr Kind ein Platz vorhanden ist und 
wo der Rechtsanspruch und der dem 
Kind zustehende Betreuungsumfang 
geprüft wird. Nur bei vorliegendem 
Rechtsanspruch wird die Betreuung 
finanziell vom Jugendamt bzw. von 
der Gemeinde getragen. Für die Tages-
pflege ist ebenfalls das Jugendamt 
oder die Gemeinde bzw. das Amt am 
Wohnort der Familie zuständig. Auch 
hier wird die Betreuung finanziell 
gefördert, wenn ein Rechtsanspruch 
vorliegt.

Elternbeiträge
Laut Kitagesetz des Landes Branden-
burg dient der Elternbeitrag zur Betei-
ligung an den Betriebskosten. Zudem 
zahlen die Eltern das Mittagessen. Die 
Elternbeiträge sind nach der Höhe des 
Elterneinkommens, der Zahl der unter-
haltsberechtigten Kinder und dem 
Betreuungsumfang gestaffelt.

Eingewöhnungszeit
Unabhängig von der Form der Kinder-
betreuung, die Sie wählen: Planen Sie 
Zeit für die Eingewöhnung des Kindes 
ein. Der erste Tag in der Betreuungs-
einrichtung des Kindes sollte nicht Ihr 
erster Arbeitstag sein. Ein Zeitraum 
von zehn Tagen bis zu vier Wochen 
kann je nach der Persönlichkeit des 
Kindes erforderlich sein, um einen 
guten Übergang zu gestalten.
Weitere Informationen im Internet:
www.mbjs.brandenburg.de > Kinder 
und Jugend > Kindertagesbetreuung 
www.lja.brandenburg.de > Kinderta-
gesbetreuung

Steuerliche Absetzbarkeit
Kinderbetreuungskosten sind steuer-
lich berücksichtigungsfähig und zwar
unabhängig von der Betreuungsform. 
Es ist unwesentlich, ob das Kind eine 
Kindertagesstätte oder ähnliche Ein-
richtung besucht oder von professi-
onellen Betreuungskräften im elter-
lichen Haushalt betreut wird. 

4

Kinderbetreuung – Das Kind in besten Händen wissen

Für Kinder vor Vollendung des 14. Le- 
bensjahres können Betreuungsauf-
wendungen in Höhe von zwei Dritteln 
dieser Aufwendungen – bis maximal 
4000 EUR – wie Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten von dem zu versteu-
ernden Einkommen abgezogen wer-
den. Voraussetzung ist, dass das Kind 
betreut werden muss, weil beide Eltern 
erwerbstätig sind. Auch haushalts-
nahe Dienstleistungen können bei der 
Steuererklärung in Höhe von 20 % der 
gezahlten Aufwendungen – höchstens 
600 EUR im Jahr – berücksichtigt wer-
den.

Rechtsgrundlagen: 

Bürgerliches Gesetzbuch ( BGB ) 
§ 616; Sozialgesetzbuch Fünftes 
Buch – Gesetzliche Krankenversiche-
rung ( SGB V ) § 45; Sozialgesetzbuch 
Siebtes Buch – Gesetzliche Unfall-
versicherung ( SGB VII ) §§ 45 ff.; 
Einkommensteuergesetz ( EStG );
Kita-Gesetz Land Brandenburg

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=kita
http://www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.461710.de
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Bei verheirateten und zusammen ver-
anlagten Eltern werden, da sie wie 
eine steuerpflichtige Person behandelt 
werden, die doppelten Freibeträge ein-
kommensteuerrechtlich berücksich- 
tigt. Es macht daher für die Höhe der 
Freibeträge keinen Unterschied, ob 
Sie miteinander verheiratet sind oder 
nicht.

Antrag Kindergeld und 
Kinderzuschlag
Der Anspruch auf Kindergeld entsteht 
mit der Geburt Ihres Kindes. Das Kin-
dergeld wird einkommensunabhängig 
gezahlt. Es ist nach der Zahl der Kinder 
gestaffelt und beträgt: 
•	 für das erste und zweite Kind 
monatlich 164 Euro*
•	 für das dritte Kind 170 Euro* 
• 	für jedes weitere Kind 195 Euro*
( * zum Zeitpunkt des Drucks )
Bei geringem Einkommen, das zwi-
schen einer festgelegten Mindest-
grenze und Höchstgrenze liegt, gibt es 
zusätzlich zum Kindergeld einen Kin-
derzuschlag.

Kindergeld können Sie schriftlich mit 
einem Formular bei der Familienkasse 
der zuständigen Arbeitsagentur bean-
tragen. Bei einem Neugeborenen ist 
die Geburtsurkunde im Original vor-
zulegen. 

Weitere Informationen und Antrags-
formulare finden Sie hier:
www.arbeitsagentur.de > Bürge-
rinnen & Bürger > Familie und Kin-
der > Kindergeld, Kinderzuschlag

Rechtsgrundlagen:

http://bundesrecht.juris.de > Titel-
suche > Suchwort: EStG
Bundeskindergeldgesetz ( BKGG ) in 
Sonderfällen
http://bundesrecht.juris.de > Titel-
suche > Suchwort: BKGG

Krankenversicherung 
für das Kind
Sind beide Eltern gesetzlich versichert, 
so kann gewählt werden, bei welchem 
Elternteil das Kind beitragsfrei mit-
versichert werden soll. Den Antrag 
auf Familienversicherung des Kindes 
sollten Sie nach der Entbindung bei 
der Krankenkasse stellen. Eine bei-
tragsfreie Familienversicherung für 
das Kind ist ausgeschlossen, wenn ein 
Elternteil privat versichert ist. Erkun-
digen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, 
wie Ihr Kind versichert werden kann.

.

Geburtsurkunde
Die Geburt müssen Sie innerhalb einer 
Woche beim Standesamt des Geburts-
ortes anmelden. In einigen Kranken-
häusern werden die Kinder vom Haus 
direkt angemeldet. 

Zur Anmeldung benötigen Sie:
•	 Personalausweis
•	 Familienstammbuch bzw. Heirats-		
urkunde
•	 bei ledigen Müttern: die Geburts-		
urkunde, möglichst auch die des 		
Vater des Kindes

Nach der Anmeldung beim Standes-
amt erhalten Sie eine Geburtsurkunde 
zur Vorlage 
•	 bei der Krankenkasse
•	 bei der Familienkasse ( Kindergeld ) 
•	 bei der Elterngeldstelle

Die Geburtsurkunde( n ) benötigen die 
Ämter im Original oder mindestens 
eine beglaubigte Abschrift.

Eintrag Kinderfreibetrag 
auf der Steuerkarte
Der Eintrag des Kinderfreibetrages und 
damit die Änderung der Steuerkarte 
erfolgt beim zuständigen Einwoh-
nermeldeamt oder in der jeweiligen 
Gemeinde. Die Freibeträge für Kinder 
dienen der verfassungsrechtlich gebo-
tenen Steuerfreistellung des Existenz-
minimums eines Kindes im Alter von 
0 bis 25 Jahren ( seit 01.01.2007 für 
Jahrgänge ab 1983 ). 
Die Freibeträge für Kinder werden bei 
allen Eltern beim Solidaritätszuschlag 
und bei der Kirchensteuer berücksich-
tigt. Während des laufenden Kalender-
jahres erhalten Sie als Eltern grund-
sätzlich Kindergeld. Die Freibeträge für 
Kinder und Kindergeld werden nicht 
nebeneinander berücksichtigt bzw. 
gezahlt. 
Das Finanzamt prüft im Rahmen der 
jährlichen Einkommensteuerveran-
lagung, ob die Anrechnung der Kin-
derfreibeträge für Sie ( die Eltern ) 
günstiger ist. Sofern dies zutrifft, wird 
es im Rahmen des Einkommensteuer-
jahresausgleichs berücksichtigt. Jedem 
Elternteil, ob miteinander verheiratet 
oder nicht, stehen die Freibeträge für 
Kinder je zur Hälfte zu. 

5

Anträge „rund um das Kind“

Ob verheiratet

oder nicht: 

jedem Elternteil 

stehen Frei-

beträge je zur

Hälfte zu

Rechts-

grundlagen:

Einkommen-

steuergesetz

( EStG ) §§ 32 52

Absatz 40 62 ff.

Anträge „rund um das Kind“

http://www.arbeitsagentur.de/nn_26532/Navigation/zentral/Buerger/Familie/Kindergeld-Zuschlag/Kindergeld-Zuschlag-Nav.html
http://bundesrecht.juris.de/estg/BJNR010050934.html#BJNR010050934BJNG023403140
http://bundesrecht.juris.de/bkgg_1996/
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Nachdem Sie die Mutterschutz- und 
Elternzeit schon frühzeitig gut geplant 
haben, steht einer Rückkehr an Ihren 
Arbeitsplatz nichts entgegen. Je inten-
siver Sie den Kontakt zu Kolleginnen 
und Kollegen gehalten haben und sich 
durch Fachlektüre oder auch Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf dem Laufenden 
sind, desto leichter fällt die Rückkehr 
in den Berufsalltag.

Organisation des Alltags von 
Beruf und Familie
Trotz aller Vorbereitung ist es eine 
Umstellung, nun Berufstätigkeit und 
Familienalltag zu vereinen. Haben Sie 
etwas Geduld, bis sich alles eingespielt 
hat. Suchen Sie sich gerade für die 
Anfangszeit Unterstützung. 

Vielleicht fragen Sie Freunde und Ver-
wandte, die bei Bedarf einspringen 
können. Diese „Helferinnen und Helfer“ 
können beispielsweise ab und zu das 
Kind aus der Betreuung abholen oder 
ein paar Dinge für Sie mit erledigen. 
Auch für die Zukunft ist ein „Notfall-
Netzwerk“ eine gute Grundlage für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Planen Sie Paar-Zeiten ein, in denen Sie 
sich darüber austauschen, wie der All-
tag organisiert ist, was gut läuft, was 
besser laufen könnte und wer welche 
Aufgaben übernehmen kann. 
Auch im Unternehmen kann Unter-
stützung möglich sein. Erfragen Sie, 
welche Maßnahmen in Ihrem Betrieb 
zur Vereinbarung von Beruf und Fami-

Rückkehr in den Beruf6

Rückkehr in den Beruf

lie umgesetzt werden und prüfen Sie 
gemeinsam, welche die für Sie pas-
senden sind. Vielleicht kommt eine 
Arbeitszeit- oder -ortverlagerung für 
Sie in Frage, um Ihre beruflichen und 
familiären Aufgaben gut in Einklang 
zu bringen.

Was Sie jetzt 
ERLEDIGEN sollten:

Rückkehrgespräch: Vereinbaren Sie 
einige Monate vor der geplanten 
Rückkehr ein Gespräch mit Ihrer bzw. 
Ihrem Vorgesetzten, um organisato-
rische Fragen zu besprechen. Klären 
Sie, an welchem Arbeitsplatz Sie ein-
gesetzt werden sowie die wöchent-
liche Arbeitszeit und notwendige 
Qualifizierungsmaßnahmen. 
Kurz vor dem Wiedereinstieg sollte 
dieses Gespräch wiederholt bzw. wei-
tergeführt werden. Dabei hilft Ihnen 
unser Gesprächsleitfaden am Ende 
dieser Broschüre.

Stillpausen
Stillende Mütter haben Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeit zum Stil-
len Ihres Kindes. Die Stillzeiten betra-
gen mindestens zweimal täglich eine 
halbe Stunde oder einmal täglich eine 
Stunde. Die Gewährung der Stillzeiten 

hat keinen Verdienstausfall zur Folge 
und die Zeiten sind nicht nach- oder 
vorzuarbeiten. 

Freistellung bei Krankheit des 
Kindes
Die Freistellung zur Pflege bei Krank-
heit erfolgt bis zur Vollendung des 
12. Lebensjahres des Kindes. Voraus-
setzung für die Freistellung von der 
Arbeit zur Pflege des erkrankten bzw. 
pflegebedürftigen Kindes ist, dass Sie 
es betreuen und die Betreuung durch 
eine andere im Haushalt lebende Per-
son nicht möglich oder zumutbar ist. 
In jedem Fall müssen Sie der Arbeitge-
berin bzw. dem Arbeitgeber ein ärzt-
liches Attest vorlegen. In einigen Fällen 
wird eine Lohnfortzahlung gewährt. 
Bei unbezahlter Freistellung zahlt die 
gesetzliche Krankenkasse ihren Versi-
cherten Krankengeld ( 80% des Net-
togehalts ). Der Freistellungszeitraum 
beträgt für 
•	 Elternpaare: pro Kind und Elternteil 
zehn Arbeitstage im Kalenderjahr, bei 
mehreren Kindern maximal 25 Arbeits-
tage je Elternteil
•	 Alleinerziehende: pro Kind 20 Ar-
beitstage im Kalenderjahr, bei mehre-
ren Kindern maximal 50 Arbeitstage.
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1
Vor der Geburt – Bekanntgabe 
der Schwangerschaft

•	 Information der oder des Vorge-
setzten über den voraussichtlichen 
Geburtstermin, ab diesem Zeitpunkt 
tritt der Kündigungsschutz während 
der Mutterschutzfrist in Kraft
•	 Vereinbarung eines Informations- 
und Planungsgesprächs mit dem Per-
sonalverantwortlichen
•	 Spätestens 7 Wochen vor dem vo-
raussichtlichen Geburtstermin müs-
sen Väter Elternzeit beantragen, wenn 
sie direkt ab der Geburt Elternzeit in 
Anspruch nehmen möchten; ggf. mit 
Teilzeitwunsch beantragen
•	 Mutterschaftsgeld bei der Kran-
kenkasse beantragen: Hierfür wird 
ein ärztliches Attest über den Entbin-
dungstermin benötigt, das frühestens 
7 Wochen vor dem Entbindungstermin 
ausgestellt sein darf

Beginn der Mutterschutzfrist – 
6 Wochen vor dem Geburts-
termin

•	 Auf ausdrückliches Verlangen darf 
die werdende Mutter weiter berufstä-
tig sein, diese Erklärung kann jederzeit 
von ihr widerrufen werden

Geburt bis Ende der Mutter-
schutzfrist – 8 Wochen nach 
Geburt

• 	Absolutes Beschäftigungsverbot der 
Mutter
• 	Klärung des Versicherungsschutzes 
mit der Krankenkasse 
•	 Übersendung einer Kopie der 
Geburtsurkunde an den Arbeitgeber 
bzw. die Arbeitgeberin und die Kran-
kenkasse
•	 Änderung des Familienstandes auf 
der Lohnsteuerkarte bei der Meldebe-
hörde beantragen
•	 Kindergeldantrag bei der Familien-
kasse der zuständigen Arbeitsagentur 
stellen
•	 Bis eine Woche nach der Geburt: ggf. 
Anmeldung der Elternzeit der Mutter, 
wenn diese direkt im Anschluss an die 
Mutterschutzzeit beginnen soll – ggf. 
Mitteilung des Teilzeitwunsches
•	 Mit Ende der Mutterschutzfrist: 
Beantragung des Elterngeldes ( max. 
für drei Monate rückwirkend möglich ) 

Überblick zu Schwangerschaft, Mutterschutz 
und Elternzeit

7 Wochen vor Ablauf des 
2. Jahres Elternzeit

•	 Sofern zwei Jahre Elternzeit bean-
tragt wurden, kann mit einer Frist von 
sieben Wochen vor Ende der ersten 
zwei Jahre eine Verlängerung um ein 
weiteres Jahr beansprucht werden; 
ggf. mit Teilzeittätigkeit

3 Monate vor Rückkehr in den 
Beruf

•	 Schriftliche Mitteilung an den 
Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 
über Rückkehr in die bisherige Tätig-
keit bzw. Antrag auf Teilzeitarbeit nach 
der Elternzeit
•	 Planungsgespräch mit der oder dem 
Vorgesetzten zur Gestaltung des Wie-
dereinstiegs und ggf. über Qualifizie-
rungsmaßnahmen

Überblick zu Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit
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Rechtliche Rahmenbedingungen2
Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter       
( MuSchG )

Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Gestaltung des Arbeitsplatzes 
Beschäftigungsverbote
§ 3 Beschäftigungsverbot für 
werdende Mütter
§ 4 Weitere Beschäftigungsverbote
§ 5 Mitteilungspflicht, ärztliches 
Zeugnis
§ 6 Beschäftigungsverbote nach der
Entbindung
§ 7 Stillzeit
§ 8 Mehrarbeit, Nacht- und Sonntags-
arbeit 
Mutterschaftsurlaub
§§ 8a bis 8d weggefallen
Kündigung
§ 9 Kündigungsverbot
§ 10 Erhaltung von Rechten
Leistungen
§ 11 Arbeitsentgelt bei Beschäftigungs-
verboten
§ 13 Mutterschaftsgeld
§ 14 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
§ 15 Sonstige Leistungen bei Schwan-
gerschaft und Mutterschaft
§ 16 Freistellungen für Unter-
suchungen
§ 17 Erholungsurlaub

Durchführung des Gesetzes
§ 18 Auslage des Gesetzes
§ 19 Auskunft
§ 20 Aufsichtsbehörden
Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten
§ 21 Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten
§ 22 und 23 weggefallen
§ 24 In Heimarbeit Beschäftigte

Gesetz zu Elterngeld und zur 
Elternzeit ( BEEG )

Elterngeld
§ 1 Berechtigte
§ 2 Höhe des Elterngeldes
§ 3 Anrechnung von anderen Leistun-
gen
§ 4 Bezugszeitraum
§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen
§ 6 Auszahlung und Verlängerungs-
möglichkeit
§ 7 Antragstellung
§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestim-
mungen
§ 9 Einkommens- und Arbeitszeit-
nachweis
Auskunftspflicht des Arbeit-
gebers
§ 10 Verhältnis zu anderen Sozial-
leistungen
§ 11 Unterhaltspflichten

§ 12 Zuständigkeit; Aufbringung der
Mittel
§ 13 Rechtsweg
§ 14 Bußgeldvorschriften
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
§ 15 Anspruch auf Elternzeit
§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit
§ 17 Urlaub
§ 18 Kündigungsschutz
§ 19 Kündigung zum Ende der 
Elternzeit
§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte,
in Heimarbeit Beschäftigte
§ 21 Befristete Arbeitsverträge
Statistik und Schlussvorschriften
§ 22 Bundesstatistik
§ 23 Auskunftspflicht; Datenüber-
mittlung
§ 24 Übermittlung
§ 25 Bericht
§ 26 Anwendung der Bücher des 
Sozialgesetzbuches
§ 27 Übergangsvorschrift

Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitverträge 
( TzBfG )

Allgemeine Vorschriften
§ 1 Zielsetzung
§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten
Arbeitnehmers

§ 3 Begriff des befristet beschäftigten
Arbeitnehmers
§ 4 Verbot der Diskriminierung
§ 5 Benachteiligungsverbot
Teilzeitarbeit
§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit
§ 7 Ausschreibung; Information über
freie Arbeitsplätze
§ 8 Verringerung der Arbeitszeit
§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit
§ 10 Aus- und Weiterbildung
§ 11 Kündigungsverbot
§ 12 Arbeit auf Abruf
§ 13 Arbeitsplatzteilung
Befristete Arbeitsverträge
§ 14 Zulässigkeit der Befristung
§ 15 Ende des befristeten Arbeits-
vertrages
§ 16 Folgen unwirksamer Befristung
§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts
§ 18 Information über unbefristete
Arbeitsplätze
§ 19 Aus- und Weiterbildung
§ 20 Information der Arbeitnehmer-
vertretung
§ 21 Auslösend bedingte Arbeits-
verträge
Gemeinsame Vorschriften
§ 22 Abweichende Vereinbarungen
§ 23 Besondere gesetzliche 
Regelungen

Gesetze im Internet 
Bundesministerium der Justiz

www.bundesrecht.juris.de

Rechtliche Rahmenbedingungen

Wichtig zu 
WISSEN!

http://www.bundesrecht.juris.de
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Früher beruflicher Wiedereinstieg von Eltern
Ein Gewinn für Unternehmen und ihre Beschäftigten
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Inhalt: Sehr ausführliche Informationen mit rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Fristen, Maßnahmen und Praxisbeispielen zu den drei Phasen: vor, während und 
nach der Familienzeit
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Titel der Publikation

Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit, Teilzeit

Mutterschutzgesetz
Leitfaden zum Mutterschutz
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, DIHK – Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag
Inhalt: Erläuterungen zum Mutterschutzgesetz mit Beispielen und praktischen 
Hinweisen
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Titel der Publikation

Elterngeld und Elternzeit
Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Inhalt: Erläuterungen zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz mit Beispielen 
und praktischen Hinweisen
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Titel der Publikation

Publikationen3
Teilzeit – Alles, was Recht ist
Rechtliche Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Inhalt: Ausführliche Informationen und Erläuterungen zu den rechtlichen Rah-
menbedingungen für Teilzeitarbeit
www.bmas.de > Publikationen > Schlagwort: Teilzeit – Alles, was Recht ist

Familie, Kindergeld, Kinderzuschlag, Steuern

Ratgeber für Familien
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg
Inhalt: Ausführlicher Ratgeber rund um sozial- und familienpolitische Angebote 
und Leistungen in Brandenburg
www.masf.brandenburg.de > Familie, Gleichstellung, Frauen > Familienpolitik

Familienwegweiser – Staatliche Hilfen im Überblick
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Inhalt: Informationen u. a. zu Mutterschaftsleistungen, Kindergeld, Kinderzuschlag, 
Kinderfreibeträge, Ausbildungsförderung, Hilfen für Alleinerziehende, Eltern in 
Umschulung, Familien mit niedrigen Einkommen und Pflegebedürftigkeit
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Titel der Publikation

Merkblatt Kindergeld
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit
Inhalt: Informationen rund um das gesetzliche Kindergeld: Rechtsansprüche, 
Begriffserläuterungen, Zusammenhänge mit anderen Sozialleistungen, zuständige 
Behörden, Antragsverfahren u. a.
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Titel der Publikation

Kindergeldantrag
Inhalt: Eltern können ab sofort ihren Antrag auf Kindergeld auf den Internetseiten 
der Bundesagentur für Arbeit aufrufen, am Bildschirm bearbeiten und online über-
mitteln. Dies betrifft sowohl Neuanträge als auch Veränderungsanzeigen
https://formular.arbeitsagentur.de/eantrag/start.do

Publikationen

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=106478.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3156.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=89272.html
http://www.bmas.de/portal/10174/teilzeit__alles__was__recht__ist.html
http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=5lbm1.c.151353.de&_siteid=9
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=100068.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3576.html
https://formular.arbeitsagentur.de/eantrag/start.do


50 51

Merkblatt Kinderzuschlag
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit
Inhalt: Überblick über den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelungen zum 
Kinderzuschlag
www.arbeitsagentur.de > Veröffentlichungen > Merkblätter

Netzwerk Gesunde Kinder 
Ehrenamtliche Paten vermitteln den Eltern Angebote des Gesundheitswesens und 
der Jugendhilfe während der ersten Lebensjahre der Kinder.
www.masf.brandenburg.de > Gesundheit > Prävention, Versorgung chronisch 
Kranker > Netzwerk Gesunde Kinder

Familienbildungsportal
Inhalt: Im Portal des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie werden 
Bildungsangebote rund um das Thema Familie vorgestellt.
www.familienbildungsportal-brandenburg.de

was? wie viel? wer?: Finanzielle Hilfen auf einen Blick
Broschüre der Bundesagentur für Arbeit
Inhalt: Übersicht über finanzielle Leistungen – u. a. zum Kindergeld, Kurzarbeiter-
geld und zur Altersteilzeit
www.ba-bestellservice.de/bestellservice/info.html > Themen > Bürgerinnen und 
Bürger > Finanzielle Hilfen > Titel der Publikation

Einkommen- und Lohnsteuer
Bundesministerium der Finanzen
Inhalt: Erläuterungen zu Einkommen- und Lohnsteuerfragen inklusive eines hilf-
reichen Stichwortverzeichnisses
www.bundesfinanzministerium.de > Service > Downloads > 
Broschüren / Bestellservice > Themenbereich: Steuern

3
Aktive Väter

Elternzeit – Väter (er)ziehen mit
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg 
Inhalt: Erfahrungen von Vätern in Elternzeit im Land Brandenburg
www.masf.brandenburg.de > Publikationen

Neue Wege - Porträts von Männern im Aufbruch
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Inhalt: Inspirierende Porträts von Männern und Vätern, die sich beispielsweise durch 
Elternzeit, Teilzeit und Ähnliches aktiv Zeit für die Familie und Kinder nehmen
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Titel der Publikation 

Männer in Bewegung 
Zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland
Inhalt: Langzeitstudie zum Leben von Männern in Deutschland. Beleuchtet wird die 
Entwicklung von Rollen-, Männlichkeits- und Väterbildern und deren gelebte Rea-
lität.
www.bmfsfj.de > Publikationen

Kinderbetreuung

Zeit zur Eingewöhnung
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Inhalt: Der Beginn und die Grundlage jeder Kindertagesbetreuung
www.mbjs.brandenburg.de > Kinder und Jugend > Kindertagesbetreuung > 
Elterninformationen ( Menü rechts )

Kindertagesstätten, Kindertagespflege und andere Angebote
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Inhalt: Umfangreiche Informationen und Publikationen zu Möglichkeiten der Kin-
derbetreuung und zu familienunterstützenden Angeboten im Land Brandenburg für 
alle Altersstufen – mit Beispielen, Ansprechpersonen und gesetzlichen Grundlagen
www.mbjs.brandenburg.de > Kinder und Jugend > Kindertagesbetreuung

Publikationen

http://www.arbeitsagentur.de/nn_27836/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A016-Infomanagement/Allgemein/Merkblaetter.html
http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm1.c.390178.de&_siteid=8
http://familienbildungsportal-brandenburg.de
http://www.ba-bestellservice.de/bestellservice/themen/buergerinnen-buerger/finanzielle-hilfen/was-wie-viel-wer-ausgabe-maerz-2009-100163/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_37492/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20100__a.html?__nnn=true
http://www.masf.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=bb2.c.529829.de&_siteid=10
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=100970.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=121150.html
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.258355.de
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=kita&skip=0
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4
www.masf.brandenburg.de
Umfangreiche Informationen des Brandenburgischen Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familien im Ratgeber für Familien

www.familien-wegweiser.de
Internetportal zu den Themen Recht, Förderung und Finanzen, Arbeitswelt, Gesund-
heit, Betreuung und Erziehung sowie Hilfe und Beratung für Familien

www.familienhandbuch.de
Informationen zu Fragen rund um Familie, kindliche Entwicklung, Kinderbetreu-
ung, über familienpolitische Leistungen und mögliche Hilfsangebote. 

www.berufstaetige-muetter.de
Vielfältige Informationen des Verbands berufstätiger Mütter

www.perspektive-wiedereinstieg.de
Das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ der Bundesregierung unter-
stützt Frauen bei der Rückkehr in den Beruf. 

www.vaeter.de
Die Website für den Mann mit Kind, Vaeter.de ist eine Internetplattform für Väter 
und Männer, die Familie und Beruf besser vereinbaren möchten.

Web-Links

vwww.vaeterinitiative.org
Beratung, Bildung und Information für Väter in Berlin und Brandenburg mit 
einer Linkliste

www.mannepotsdam.de
Manne e. V. – Potsdam ist Träger der Fachstelle Jungenarbeit für das Land Bran-
denburg und fördert, neben zahlreichen anderen Angeboten u.a. die Übernahme 
von Erziehungsverantwortung durch Männer und Väter

www.lja.brandenburg.de > Kindertagesbetreuung
Informationen des Referats Kinderbetreuung des Landesjugendamtes 
Brandenburg 

www.lja-brandenburg.de/kita/index_kitas.php
Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen im Land Brandenburg nach Land-
kreisen und kreisfreien Städten

www.uni-potsdam.de/u/gleichstellung/service.html
Der Service für Familien der Universität Potsdam im Koordinationsbüro für Chan-
cengleichheit. Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern erhalten 
dort Beratung und Unterstützung

www.brandenburg.de > leben und gestalten > Jugend
Informationen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bran-
denburg zu allen Fragen rund um den Kinder- und Jugendbereich

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
Lokale Bündnisse sind freiwillige Zusammenschlüsse von Vertreterinnen und Ver-
tretern aus vielen gesellschaftlichen Gruppen. Hier engagieren sich Kommunen, 
Unternehmen, Kirchen, Kammern, Gewerkschaften, Verbände, Stiftungen, freie Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe, Mehrgenerationenhäuser und viele andere.

www.arbeitsagentur.de
Angebote der Agentur für Arbeit für Bürgerinnen und Bürger

Web-Links

Die Web-Links 

finden Sie auch 

aktiv unter 

www.

arbeitswelt-

elternzeit.de

http://www.masf.brandenburg.de
http://www.familien-wegweiser.de
http://www.familienhandbuch.de
http://www.berufstaetige-muetter.de
http://www.perspektive-wiedereinstieg.de
http://www.vaeter.de
http://www.vaeterinitiative.de
http://www.mannepotsdam.de
http://www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.461710.de
http://www.lja-brandenburg.de/kita/index_kitas.php
http://www.uni-potsdam.de/u/gleichstellung/service.html
http://www.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.379975.de
http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitswelt-elternzeit.de
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LASA Brandenburg GmbH
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit
Wetzlarer Straße 54
D-14482 Potsdam

0331 600 22 66 (  Mo–Do: 08:00 – 16:30 Uhr, Fr: 08:00 – 14:00 Uhr )

0331 600 24 00

lasa@lasa-brandenburg.de
www.arbeitswelt-elternzeit.de
www.lasa-brandenburg.de

Das Team der Servicestelle: 

Kontakt – 
Wir sind für Sie da! Sprechen Sie uns an!5

 Hotline

Fax

E-Mail

Internet

v.l.n.r.:

Gerlinde Grass, 

Sylke Hofmann, 

Monika Fischer, 

Melanie Ebenfeld

http://www.arbeitswelt-elternzeit.de
http://www.lasa-brandenburg.de


Schwangerschaft und Mutterschutzfrist

Rechtliche Grundlage: Mutterschutzgesetz MuSchG §§ 3–8 und 11–16 

Feststellen der Schwangerschaft
Kostenfreies Informations- und Betreuungsangebot von Beratungsstellen für Familienplanung, 
Sexualität und Schwangerschaft in kommunalen Gesundheitsämtern

Nach § 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes Rechtsanspruch auf Beratung zu
allen eine Schwangerschaft betreffenden Fragen in staatlich anerkannten Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen
http://bundesrecht.juris.de/beratungsg/

Meldung der Schwangerschaft
• Im eigenen Interesse sollten Sie die Schwangerschaft so früh wie möglich melden, um alle 
notwendigen Schutzmaßnahmen wirksam werden zu lassen
• Abhängig vom Arbeitsverhältnis gelten unterschiedliche Schutzvorschriften, die Ihrem und 
dem Schutz Ihres Kindes dienen

Gemeldet am

Ob eine Gefährdung vorliegt, erfahren Sie auf den Serviceseiten des Landesamtes für Arbeits-
schutz Brandenburg ( LAS )
Verlangen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine gesonderte Bescheinigung, so ist sie kosten-
pflichtig und von diesen zu tragen

Beschäftigungsverbot / -einschränkung
• Z. B. bei: erhöhter Unfallgefahr, Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen,
Nacht- und Feiertagsarbeit und schwerer körperlicher Arbeit
• Nachteilsausgleich bei teilweisem oder vollem Beschäftigungsverbot
• Arbeit direkt mit Menschen ( z. B. medizinisches Personal, pädagogisches Personal )

Zur Beurteilung der Gefährdung helfen die Serviceseiten des LAS Brandenburg

Checkliste zur Planung von Mutterschutzfrist 
und Elternzeit

1

Schwangerschaft und Mutterschutzfrist – Seite 1

http://bundesrecht.juris.de/beratungsg/


   

Unterlagen für den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin
• Information über bestehende Schwangerschaft
• Ärztliche Bescheinigung über die Schwangerschaft und den voraussichtlichen Entbindungs-
termin oder Kopie des Mutterpasses

Informationen erhalten am

Bescheinigung erhalten am

Information für Sie
• Broschüre zum Mutterschutzgesetz
• Der Antrag auf Mutterschaftsgeld kann frühestens sieben Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin unter Vorlage der ärztlichen Bescheinigung ( nicht älter als eine Woche ) bei der 
Krankenkasse gestellt werden
• Arbeitnehmerinnen, die nicht selbst in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind und 
privat versicherte Arbeitnehmerinnen stellen den Antrag beim Bundesversicherungsamt

Mutterschutzgesetz online zum Nachlesen
Kostenloser Bezug des Leitfadens zum Mutterschutz beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Bestellt

Antrag stellen am: 

www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Mutterschutzgesetz

Weiteres Vorgehen
• Überlegungen zur Veränderung des Arbeitsplatzes / Versetzung
• Gemeinsame Planung der Vertretung
• Weiteres Gespräch während der Schwangerschaft zum Thema Elternzeit

Geplant für 

Schwangerschaft und Mutterschutzfrist – Seite 3Schwangerschaft und Mutterschutzfrist – Seite 2

Das Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften von Seiten der Arbeitgeberin bzw. des 
Arbeitgebers wird als Ordnungswidrigkeit oder Straftat geahndet 

http://bb.osha.de / docs / Gefaehrdungsbeurteilung_MuSchG_.pdf

Beschäftigungsverhältnis
• Befristetes Arbeitsverhältnis
• Probearbeitsverhältnis
• Ausbildungsverhältnis
• Unbefristete Arbeitsverhältnisse

Es gelten je genanntem Arbeitsverhältnis unterschiedliche Kündigungsschutzfristen
Prüfen Sie, ob und wenn ja, wann Ihr Beschäftigungsverhältnis endet
Bei Bewerbungen müssen Sie Ihre Schwangerschaft – auch auf Nachfrage – nicht angeben

Freistellung für Untersuchungen
• Für Untersuchungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
• Arzttermine sollten außerhalb der Arbeitszeit vereinbart werden
• Es darf kein Entgeltausfall hierdurch entstehen

MuSchG §16: Während der Schwangerschaft werden Untersuchungen im Rahmen der Leis-
tungen der gesetzlichen Krankenversicherung dienstplanrelevant, diese Zeiten werden als 
Arbeitszeit gerechnet

Mutterschutzfrist
• Ab 6 Wochen vor dem Entbindungstermin kann die Arbeitsfreistellung erfolgen 
• Für 8 Wochen nach der Entbindung erfolgt eine Freistellung von der Arbeit
• Die Mutterschutzfrist nach der Entbindung wird auf die Dauer der Elternzeit ange-
rechnet

Während der Schutzfrist nach der Geburt besteht absolutes Beschäftigungsverbot 
( auch wenn Sie zum Arbeiten bereit wären )

http://bb.osha.de/docs/Gefaehrdungsbeurteilung_MuSchG_.pdf
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3156.html
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Planung der Elternzeit

Gesetzliche Grundlage: §§ 1 ff. Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit ( BEEG ); §§ 8–9
Teilzeit- und Befristungsgesetz ( TzBFG )

Inanspruchnahme der Elternzeit
• Pro Kind besteht für Vater und Mutter ein Anspruch auf 36 Monate Elternzeit ( EZ ) bis zum 
Ende des 3. Lebensjahres
• Mit Zustimmung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin können davon max. 12 Monate bis 
zum 8. Lebensjahr des Kindes genommen werden
• EZ kann von jedem Elternteil in zwei Zeitabschnitte unterteilt werden, weitere Aufteilungen 
sind mit Zustimmung des Unternehmens möglich
• Kündigungsschutz beginnt mit der Anmeldung der EZ, frühestens jedoch 8 Wochen vor 
deren Beginn, und der Schutz endet mit Ablauf der EZ
• Verbindliche Festlegungen durch den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin, für welche 
Zeiträume innerhalb von 2 Jahren EZ genommen werden soll
• Eine Verlängerung der EZ über den beantragten Zeitraum ist nur in Ausnahmefällen möglich, 
beispielsweise wenn der Partner oder die Partnerin begründet an der Inanspruchnahme seiner 
Elternzeit gehindert ist
• Die EZ kann auf Wunsch der Eltern und mit Zustimmung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitge-
berin vorzeitig beendet werden, danach gilt automatisch das ursprüngliche Arbeitsverhältnis

Entscheidung für                                  Monate Elternzeit 

in                               Abschnitten, davon für:

Die Mutter 		  Monate

Den Vater			  Monate
  
Online weiterlesen oder bestellen: Elterngeld und Elternzeit
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Elterngeld und Elternzeit
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http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=89272.html


Fristen
• EZ 7 Wochen vorher schriftlich beantragen
• Auch, wenn diese direkt nach der Mutterschutzfrist genommen wird

Beantragt am:

Elterngeld
• Elterngeld wird für 12 Monate gezahlt, plus zwei Partnermonate
• Eltern erhalten in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes Elterngeld in Höhe von 67 % des 
bisherigen Nettoeinkommens ( max. 1800 Euro mind. 300 Euro )
• Geschwisterbonus wird gezahlt in Höhe von 10 % des Elterngeldes ( mind. von 75 Euro im 
Monat ) bis Vollendung des 3. Lebensjahres des älteren Kindes
• Verpflichtung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin zur Bescheinigung von:
Arbeitsentgelt, abgezogener Lohnsteuer, Arbeitnehmer-Anteil der Sozialversicherungsbeiträge 
und Arbeitszeit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter für den Elterngeldantrag
 

Online weiterlesen oder bestellen:
Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
www.bmfsfj.de > Publikationen > Sachtexte > Elterngeld und Elternzeit
www.mittelstand-und-familie.de

Teilzeitarbeit ( TZ ) während der Elternzeit
• Teilzeitarbeit ist bis max. 30 Std. / Woche in Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten 
möglich
• Beantragung von Teilzeit während der Elternzeit 7 Wochen vorher in schriftlicher Form
• Veränderung der Arbeitszeit während der EZ ist max. zweimal zulässig
• Nach Beendigung der Elternzeit gilt automatisch der ursprüngliche Arbeitsvertrag mit den 
darin vereinbarten Regelungen

Teilzeit- und Befristungsgesetz
Zum Bestellen oder Downloaden:
http://bundesrecht.juris.de / tzbfg / index.html

Planung der Elternzeit– Seite 3Planung der Elternzeit – Seite 2

Fristen
• Schriftliche Mitteilung über Teilzeit 7 Wochen vor der Tätigkeit ( Beginn und zeitlicher 
Umfang der Tätigkeit )
• Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können innerhalb von 4 Wochen aus dringenden betrieb-
lichen Gründen schriftlich ablehnen

Tätigkeitsaufnahme am: 

im Umfang von: 

Kontakthalten und Wiedereinstieg gestalten
• Betriebsinterne Regelungen während der Elternzeit
• Übernahme von Krankheits- bzw. Urlaubsvertretung
• Tele- / Heimarbeit
• Weitere Möglichkeiten: ( z. B. Besuche im Betrieb )

Arbeitszeitvorstellungen des Elternteils

Arbeitszeitvorstellung von                           Uhr bis                           Uhr

an                          Tagen pro Woche

Weiterbildung während der Elternzeit
• Betriebsinterne Schulungen
• Fernlehrgänge, Tele-Learning
• Volkshochschul-Kurse
• Sonstiges

Interesse an:

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=89272.html
http://www.mittelstand-und-familie.de
http://bundesrecht.juris.de/tzbfg/index.html


Weitere Kontakthaltemöglichkeiten
• Übersendung von Publikationen ( Betriebszeitung ) nach Hause
• Teilnahme an Betriebsversammlungen
• Teilnahme an Festen und Feiern

Unterlagen für die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber
• Antrag auf Elternzeit
• Antrag auf Teilzeitarbeit während der Elternzeit
• Bescheid der Krankenkasse über Mutterschaftsgeld
• Aktualisierte Lohnsteuerkarte

Abgegeben am:

Weiteres Vorgehen
• Arbeitsübergabe vor der Mutterschutzfrist durch Arbeitnehmerin
• Termin mit Elternzeitlern und dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin nach der Hälfte der 
Elternzeit

Geplant für:
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Vorbereitung der Rückkehr in den Betrieb 

Grundlage: §§ 1 ff. Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit ( BEEG ); §§ 8–9 Teilzeit- und
Befristungsgesetz ( TzBFG )

Wiedereinstieg / Einarbeitungszeit
Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz nach der EZ
• Wiedereinstieg in Vollzeit oder Teilzeit
• Zu welchen Zeiten soll bzw. kann gearbeitet werden
• Beratung erhalten Sie auch bei den Beauftragten für Chancengleichheit in den regional 
zuständigen Abteilungen der Bundesagentur für Arbeit

Tätigkeitsaufnahme am:

im Umfang von: 

Geplant für:

Online oder zum Bestellen: Früher beruflicher Wiedereinstieg von Eltern. Ein Gewinn für Unter-
nehmen und ihre Beschäftigten
www.bmfsfj.de > Publikationen > Suchtexteingabe: Beruflicher Wiedereinstieg
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Teilzeitarbeit nach Rückkehr aus der Elternzeit
• Schriftliche Mitteilung über Beginn der TZ
• Bei entsprechenden betrieblichen Voraussetzungen besteht Anspruch auf eine Teilzeitstelle 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz
• Beantragung möglichst aus der EZ heraus, um die Frist von drei Monaten vor dem Wunsch-
termin einzuhalten
• Ablehnung des Antrags durch den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin bei betrieblichen Grün-
den mind. einen Monat vor dem geplanten Beginn der TZ
• Achten Sie auf die Gestaltung der Teilzeitregelung und halten Sie getroffene Vereinbarungen 
schriftlich fest ( Befristung, Ergänzung zum bestehenden Arbeitsvertrag )
• Teilzeitregelungen sollten im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Beschäftigten und 
Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern getroffen werden
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http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=106478.html


Teilzeit- und Befristungsgesetz
Zum Bestellen oder Downloaden:
http://bundesrecht.juris.de / tzbfg / index.html

Kostenlose Info online:
www.teilzeit-info.de

Kostenlose Bestellung von Ratgebern und Broschüren unter:
Telefon: 	 0180 515151-0
Fax: 	 0180 515151-1

www.mittelstand-und-familie.de

Eingewöhnungsphase für Ihr Kind
Bedenken Sie: Ihr erster Arbeitstag sollte nicht der erste Tag Ihres Kindes in der neuen 
Betreuungsform sein

Planen Sie die Eingewöhnungsphase
Online oder zum Bestellen:
www.mbjs.brandenburg.de > Kinder und Jugend > Kindertagesbetreuung

Erläuterung zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten
• Betriebliche Belegplätze in Kindertagesstätten
• Familienservice ( Essenservice, Tageselternvermittlung, familiennahe Dienstleistungen )
• Finanzielle Unterstützung durch Krankenkassen und Jugendämter bei Mehrlingsgeburten 
sowie ab einer bestimmten Kinderzahl im Haushalt

Infos zu Betreuungsmöglichkeiten:
Internetseiten des Landesjugendamtes und Seiten des Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg:
www.lja.brandenburg.de > Kindertagesbetreuung
www.mbjs.brandenburg.de > Kinder und Jugend > Kindertagesbetreuung

Online oder zum Bestellen: Ratgeber für Familien
www.masf.brandenburg.de > Publikationen > Frauen / Familie

Fragen zur Kinderbetreuung
• Gibt es Regelung im Unternehmen?
• Verbesserung durch zeitliche Flexibilisierung möglich?
• Sonstige betriebliche Angebote
( z. B. Geldleistungen, Tageselternvermittlung )

Nicht vorgesehen

Freistellung von der Arbeit zur Pflege kranker Kinder
• Anspruch auf unbezahlte Freistellung nach ärztlichem Zeugnis für Kinder unter 12 Jahren
• Anspruch Ehepaare: pro Kind und Elternteil 10 Tage, bei mehreren Kindern max. 25 Tage 
Arbeitstage je Elternteil pro Kalenderjahr
• Anspruch Alleinerziehende: für jedes Kind 20 Tage, max. 50 Arbeitstage pro Kalenderjahr
• Es besteht Anspruch auf Krankengeld

Rechtsgrundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch ( BGB ) § 616; Sozialgesetzbuch V. Buch, Gesetzliche Krankenversiche-
rung § 45; SGB VII, Gesetzliche Unfallversicherung §§ 45 ff.
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http://bundesrecht.juris.de/tzbfg/index.html
http://www.teilzeit-info.de
http://www.mittelstand-und-familie.de
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=kita
http://www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.461710.de
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=kita
http://www.masf.brandenburg.de/cms/list.php?page=masgf_site_home_site&_siteid=45


Vorstellungen bezüglich des beruflichen Wiedereinstiegs

Unterlagen für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
• Antrag auf Verlängerung der Elternzeit über den beantragte Zeitraum hinaus
• Antrag auf Teilzeitarbeit nach Ende der EZ

Erhalten am: 
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Beruf und Familie aktiv gestalten. 
Informationen für ( werdende ) Eltern

Melanie Ebenfeld, Monika Fischer, Gerlinde Grass, Sylke Hofmann, 
Simone Olbrich, Dagmar Terbeznik

Landesagentur für Struktur und Arbeit ( LASA ) 
Brandenburg GmbH

LASA Brandenburg GmbH

LASA Brandenburg GmbH
Postfach 900 345
14439 Potsdam

Telefon:	 0331 6002 - 200
Telefax:	 0331 6002 - 400
Hotline:	 0331 6002 - 266

Online-Service:	 www.lasa-brandenburg.de/arbeitswelt-
	 elternzeit-service
Internet:	 www.lasa-brandenburg.de			 
E-Mail:	 lasa@lasa-brandenburg.de

Hotline: 	 0331 600 22 66 
	 ( Mo-Do: 08:00 – 16:30 Uhr, Fr: 08:00 – 14:00 Uhr )

Internet:	 www.arbeitswelt-elternzeit.de
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